
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ahndung von Verstößen gegen das Streusalzverbot in Göttingen  
 

In Göttingen ist der Einsatz von Streusalz – von Ausnahmen abgesehen – verboten. 

 

Wir fragen die Verwaltung: 

 

1. In wie vielen Fällen hat die Stadt Göttingen den unerlaubten Einsatz von Streusalz im 
vergangenen Winter mit einem Bußgeld geahndet? 

2. In wie vielen Fällen waren Privatpersonen, Unternehmen (insbesondere Wohnungsge-
sellschaften und Reinigungsunternehmen) von diesen Bußgeldern betroffen? 

 
Anfrage für den 
Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke 
am 9.12.2010 
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